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Das VG Würzburg hat am 10.03.2009 entschieden, dass ein nach Griechenland abgeschobener Iraker in Deutschland
sein Asylverfahren durchlaufen kann. Das Gericht verpflichtete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von sei-
nem Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen. Begründet wurde dies mit der Situation in Griechenland und einer Lücke
im Dublin II-System: Zwar sieht die Dublin II - Verordnung für den Fall, dass ein EU-Land die Mindeststandards für
Asylverfahren nicht erfüllt, keinen Rechtsschutz vor, das Gericht betrachtet dies jedoch als "nicht beabsichtigte Lücke
im Dublin II - System" und leitet daraus ab, dass Flüchtlinge einen Anspruch auf einen Selbsteintritt des Bundesamts
haben, wenn EU-Mindeststandards im Dublin-Zielland in wesentlichen Punkten nicht erfüllt sind. Griechenland erfülle
die Mindeststandards aus zwei Gründen nicht: (1) Die griechische Polizei sei nicht in der Lage Asylanträge zu prüfen,
da Dolmetscher fehlen und (2) es bestehe ein Rechtsschutzdefizit, da obdachlose Flüchtlinge nur durch öffentliche
Bekanntmachungen über ihr Verfahren informiert werden und so nicht fristgerecht reagieren könnten. 

Dies bedeutet sowohl für Abgeschobene (soweit der Bescheid des Bundesamtes noch nicht rechtskräftig geworden
ist), als auch insbesondere für Menschen die von der Abschiebung nach Griechenland bedroht sind, dass sich neue
Chancen ergeben. Das Bundesamt kann mit Verweis auf das Urteil des VG Würzburg aufgefordert werden, von seinem
Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen. 
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Geduldete: Residenzpflicht-Verletzung innerhalb eines 
Bundeslandes keine Straftat
Der Bundesgerichtshof hat am 17. Februar 2009 entscheiden, dass Geduldete die ihren Landkreis verlassen und inner-
halb ihres Bundeslandes bleiben keine Straftat sondern eine Ordnungswidrigkeit begehen. Wichtig ist dabei die
Unterscheidung zwischen behördlich und gesetzlich angeordneter Residenzpflicht. Strafbar ist nur die Verletzung der
gesetzlichen Residenzpflicht, also die Beschränkung auf das Bundesland. Wurde von der Ausländerbehörde die
Residenzpflicht eines Geduldeten auf den Landkreis beschränkt und wird diese verletzt, stelle dies nach
Gesetzesintention nur eine Ordnungswidrigkeit da, so der Beschluss des Bundesgerichtshofes. 

Erhalten Geduldete die ihren Landkreis, jedoch nicht das Bundesland, verlassen haben, eine Geld- oder Freiheitsstrafe
mittels Strafbefehl, so sollte unbedingt hiergegen Einspruch eingelegt werden. Entsprechendes gilt selbstverständlich,
wenn ein Strafverfahren eröffnet werden sollte.
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Wenig beachtete Einbürgerungsmöglichkeiten u.a. bei 104a

Es gibt die wenig beachtete Möglichkeit, für in Deutschland geborene Kinder die Einbürgerung zu beantragen, sobald
sie eine Aufenthaltserlaubnis, z.b. nach . § 25 Abs. 3, 4 oder 5 oder gem. § 104a AufenthG haben. Der Anspruch ergibt
sich aus dem Europäischen Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit (Bundesgesetzblatt II 2004 S. 578 ff. Art. 6
Abs. 4 e)
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Griechenland-Abschiebungen: Selbsteintritt eingeklagbar



Name, Vorname: ....................................................................................

Straße, Hausnummer: ....................................................................................

Postleitzahl, Ort: .................................................................................... 

Telefon, Fax: ....................................................................................

E-mail: ....................................................................................

Werden Sie Fördermitglied!
Mit nur fünf Euro Monatsbeitrag ...

sichern Sie ein unabhängiges und funktionstüchtiges Netzwerk 
für Flüchtlinge, MigrantInnen und Illegalisierte in Bayern

fördern Sie Flüchtlinge und deren UnterstützerInnen und stärken ihre
Koordinations-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

erhalten Sie viermal im Jahr unser Magazin Hinterland mit aktuellen 
Beiträgen und Hintergrundberichten zum Thema Flucht, Migration, 
Illegalität und Flüchtlingspolitik 

erhalten Sie Einladungen zu Seminaren und Fortbildungen und werden 
über aktuelle Kampagnen, Aktionen auf dem Laufenden gehalten 

helfen Sie, eine unabhängige und arbeitsfähige Geschäftsstelle zu 
erhalten, die als wichtige Anlaufstelle dient. 

Augsburgerstraße 13
80337 München

M i t g l i e d s b e i t r ä g e  u n d  S p e n d e n  a n  d e n  B a y e r i s c h e n  F l ü c h t l i n g s r a t  k ö n n e n  S i e  vo n  d e r  S t e u e r  a b s e t z e n .

Bankverbindung:
Bayerischer Flüchtlingsrat bei der Sozialbank

BLZ: 700 205 00, Konto-Nr.: 88 326 02

g

Bayerischer Flüchtlingsrat 
Tel. (089) 76 22 34, Fax: (089) 76 22 36

bfr@ibu.de, www.fluechtlingsrat-bayern.de, www.hinterland-magazin.de

Ja, ich möchte  ab ............................... Fördermitglied beim Förderverein 
Bayerischer Flüchtlingsrat e.V. werden! 

Meinen Jahresbeitrag setze ich auf
5,- Euro monatlich/ 60,- Euro jährlich

10,- Euro monatlich/ 120,- Euro jährlich
15,- Euro monatlich/ 180,- Euro jährlich
20,- Euro monatlich/ 240,- Euro jährlich 
3,- Euro monatlich/ 36,- Euro jährlich

(ermäßigter Beitrag für Schüler, Studentlnnen, Azubis, Arbeitslose)
...... Euro monatlich fest.

Senden Sie mir das Magazin Hinterland, das ich als Fördermitglied 
viermal im Jahr kostenlos erhalte.

Setzen Sie mich mit meiner E-mail-Adresse auf Ihren Newsletter. 

Ich ermächtige den Förderverein Bayerischer Flüchtlingsrat e.V., den Beitrag
bis auf Widerruf jährlich zum Jahreswechsel von meinem Konto abzubu-
chen.

KontoinhaberIn: ....................................................................................

Konto-Nr.: ...................................   BLZ: ....................................................... 

Kreditinstitut: ....................................................................................

Ich überweise den Beitrag jährlich nach Erhalt einer Rechnung.

Ich richte einen monatlichen Daueraftrag zum .............................. ein 
(nur ab 10,00 Euro Monatsbeitrag).

Der Beitritt ist jederzeit möglich. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils jährlich
zum Jahreswechsel fällig.

Ort, Datum, Unterschrift: ...............................................................................

Ich verschenke ab dem ................................. 

ein Hinterland Geschenkabonnement für 21.- Euro (vier Ausgaben)
eine Fördermitgliedschaft in Höhe von 60,00 Euro (inkl. Hinterland)

SchenkendeR:

Name, Vorname: ...............................................................................

Straße, Hausnummer: ...............................................................................

Postleitzahl, Ort: ...............................................................................

Telefon, Fax: ...............................................................................

Geschenkabonnement wie -fördermitgliedschaft enden automatisch nach
Ablauf eines Jahres.

Ort, Datum, Unterschrift: ..........................................................................

Das Hinterland Magazin sowie die Benachrichtigung über die Fördermit-
gliedschaft gehen an folgende Adresse:

BeschenkteR:

Name, Vorname: ...............................................................................

Straße, Hausnummer: ...............................................................................

Postleitzahl, Ort: ...............................................................................

F ö r d e r n











Einbürgerungsanträge für in Deutschland geborene Kinder und 
junge Erwachsene 
 
Ein Hinweis des Bremer Rechtsanwaltes Jan Sürig: 
 

1.   Es gibt die wenig beachtete Möglichkeit, für in Deutschland geborene Kinder die 
Einbürgerung zu beantragen, sobald sie eine Aufenthaltserlaubnis haben. Der Anspruch ergibt 
sich aus dem Europäischen Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit Bundesgesetzblatt 
II 2004 S. 578 ff. Art. 6 Abs. 4 e):  

„Jeder Vertragsstaat erleichtert in seinem innerstaatlichen Recht folgenden Personen den 
Erwerb seiner Staatsangehörigkeit:  

...  

e) Personen, die in seinem Hoheitsgebiet geboren sind und dort rechtmäßig ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben; ... 

2.   Es gibt ferner die wenig beachtete Möglichkeit, für in Deutschland volljährig gewordene junge 
Erwachsene die Einbürgerung zu beantragen, wenn sie am 18. Geburtstag und davor eine 
Aufenthaltserlaubnis hatten und zur Zeit der Antragstellung für die Einbürgerung noch haben. 
Der Anspruch ergibt sich aus dem Europäischen Übereinkommen über die 
Staatsangehörigkeit Bundesgesetzblatt II 2004 S. 578 ff. Art. 6 Abs. 4 f):  

„Jeder Vertragsstaat erleichtert in seinem innerstaatlichen Recht folgenden Personen den 
Erwerb seiner Staatsangehörigkeit:  

... 

f) Personen, die während eines durch das innerstaatliche Recht des betroffenen Vertragsstaats 
festgelegten vor Vollendung des 18. Lebensjahres beginnenden Zeitabschnitts rechtmäßig 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet hatten 

 

Solche Einbürgerungsanträge kommen insbesondere für Kinder und junge Erwachsene in Betracht, die 
jetzt eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 3, 4 oder 5 oder gem. § 104a AufenthG haben. Da diese 
Personen erleichtert einzubürgern sind, darf die Einbürgerungsbehörde – wie bei anerkannten Flüchtlingen 
– auch nicht die Einbürgerung mit der Begründung verweigern, der Lebensunterhalt sei nicht gesichert.  


